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Bekanntmachung
der « euer» Fassung der Verordnung über Käse.

Vom 20. Oktober 1916.

Auf Grund des Artikel III der Verordnung , betreffend
Wanderung der Verordnung über Käse vom 13. Januar
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 31), vom 20. Oktober 1916 wird
die neue Fassung der Verordnung über Käse nachstehend be-
kanntgeigeben.

Berlin,  den 20. Oktober 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzler»

Dr . Helfferich.

Verordnung über Käse.
Vom 20. Oktober 1916.

§ 1.
Für den Verkauf von Käse werden folgende Höchst¬

preise festgesetzt:
I. Hartkäse.

1. Rundkäse nach Schweizer Art (Emmenthaler ) mit einem
Fettgehalte von weniger als 30 voni Hunderl , aber von
wenigstens 25 vom Hundert der Trockenmasse Hersteller-
Preis für 50 Kilogr . 100 Mk.. Großhandelspreis für
50 Kilogr . 110 Mk.. Kleinverkausspreis für 0,5 Kilogr.
1,50 Mk.

2. Tilsiter , Elbinger , Mlsttrmarsck .käse, Käse nach Hollän¬
der (Gouda, Edamer ) Art und anderer Hartkäse mit einem
Fettgehalte von wenigstens 25 vom Hundert der Trocken¬
masse, Herstellerpreis 100 Mk.. Großhandelspreis 110
Mk., Kleinverkaufspreis 1.30 Mk.

8. Tilsiter , Elbinger , Wilstermarschkäse, Käse nach Hollän¬
der (Gouda, Edamer) Art und anderer Hartkäse mit
einem Fettgehalte von wenigstens 10 vom Hundert der
Trockenmasse, Herstellerpreis 70 Mk., Großhandelspreis
80 Wk., Kleinverkausspreis 1,— Mk.

II. Weichkäse.
1. Weichkäse nach Camembert , Brie , Neuschateller, Mün¬

ster Art mit einem Fettgehalte von ioenigstens 25 von.
Hundert der Trockenmasse, Herstellerpreis 100 Mk., Groß¬
handelspreis 110 Mk., Kleinverkausspreis 1,30 Mk.

2. Weichkäse mit einem Fettgehalte von wenigstens 25 von»
Hundert der Trockenmasse, in Stücken von 60 oder 120
Gramm verpackt Grühstücks- oder Delikateßkäse), Her-
ftellerpreis 85 Mk., Großhandelspreis 95 Mk.. Kleinver¬
kaufspreis 1,20 Mk.

3. Weichkäse nach Camembert , Brie , Neuschateller, Münster
Art mit einem Fettgehalte von wenigstens 10 vom Hun¬
dert der Trockenmasse, Hersteilerpreis 80 Mk., Groß¬
handelspreis 90 Mk., Kleinverkausspreis 1,10 Mk.

4. Weichkäse nach Limburger Art (Backstein- und Noma¬
durkäst ) mit einem Fettgehalte von wenigstens 15 voni
Hundert der Trockenmasse, Herstellerpreis 60 Mk.. Groß¬
handelspreis 70 Mk., Kleinverkausspreis 0.85 Mk.

in Stücken von 60 oder 120 Gramm verpackt (Früh¬
stücks- oder Delikateßkäse) mit einem Fettgehalte von
wenigstens 15 vom Hundert der Trockenmasse, Herstel¬
lerpreis 70 Mk.. Großhandelspreis 80 Mk., Kleinver-
kaufspreis 0,95 Mk.

5. Weichkäse nach Limburger Art (Backstein- und Roma-
durkäse) mit einem Fettgehalte von wenigstens 10 vom
Hundert der Trockenmasse, Herstellerpreis 55 Mk., Groß¬
handelspreis 65 Mk., Kleinverkausspreis 0,80 Mk.

in Stücken von 60 oder 120 Gramm verpackt (Früh¬
stücks- oder Delikateßkäse) mit einem Fettgehalte von
wenigstens 10 vom Hundert der Trockenmasse, Herstel¬
lerpreis 65 Mk., Großhandelspreis 65 Mk., Kleinver¬
kaufspreis 0.90 Mk.

6. Weichkäse mit einem Fettgehalte von weniger als 10 vom
Hundert der Trockenmasse, Herstellerpreis 50 Mk., Groß¬
handelspreis 60 Mk., Kleinverkausspreis 0,75 Mk.

III. Quark und Quarkkäse.
1. Gepreßter Quark (Rohstoff für Quarkkäse) mit erneut

Wassergehalte von höchsten? 685 vom Hundert , Her-
stellerpreis 50 Mk.

2. Speisequark mit einem Wassergehalte von höchstens 75
vom Hundert , Herstellerpreis 18 Mk., Kleinverkausspreis
0,60 Wk.
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4. Gereifter Quarkkäse (Harzer, Mainzer , Spitz-, Stangen -,
Faust- und ähnlicher Käse) mit einem Weißen Kerne den
höchstens zwei Dritteln der Schnittfläche . Herstellerprei?
80 ML , Großhandelspreis 00 Mk., Kleinverkaufspreis
1,05 Mk.

Herstellerpreis ist der Preis , der heim Verkauf? durch
deit Hersteller, Großhandelspreis der Preis , der beim Ver¬
kaufe durch den Handel nicht überschritten werden darf , vor¬
behaltlich der Vorschrift im Abs. 3. Verkauft der Her¬
steller ohne Vermittlung des Großhandels , so kann er zum
Großhandelspreise verkaufen.

Kleinberkaussprcis ist der Preis , der beim Verkaufe
durch den Hersteller oder Händler an den Verbraucher in
Mengen von nicht mehr als fünf Kilogramm nicht iiber-
schritten werden darf . Beim Verkaufe von Bruchteilen
eines Pflrndes darf nur der diesem Bruchteil entsprechende
Meis berechnet werden . Bruchteile von Pfennigen dürfen
nur auf den nächstfolgenden Pfennig erhöht werdär.

Der Herstellerpreis und der Großhandelspreis schließen
die Kosten der handelsüblichen Verpackung, der Beförde¬
rung bis »zur nächsten Verladestelle und der Verladung da¬
selbst ein. Wird der Kaufpreis länger als dreißig Tage
gestundet, so dürfen ihm bis zn zwei vom Hundert Jahres¬
zinsen über Reichsbankdiskont zugeschlagen werden.

' ;§; 2. : | i □ •!
Der Reichskanzler kann zur Berücksichtigung verän¬

derter Gestehungskosten die Höchstpreise nach Anhörung
von Sachverständigen abändern.
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Der Reichskanzler kann Bestimmungen über den Ver¬

kehr mit diesem Käse treffen . Soweit er von dieser Vefug-
nis keinen Gebrauch macht, können die Landeszeutralbe-
hörden Bestimmungen über den Vertrieb und die Preisstel¬
lung dieser Käse im Kleinhandel treffen . Dabei kann be¬
stimmt weiden, daß Zuwiderhandlungen gegen diese Bestim¬
mungen mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fiinkzeh»hundert Mark bestraft werden.

§ 7.
Die Beamten der Polizei und die von der Polizei brauf-

tragten Sachverständigen sind befllgt, in die Geschäfts¬
räume , in denen Käse hergcstellt, gelagert oder verkauft wird,
jederzeit einzutreten , daselbst Besichtigungen vorzunehmen,
Geschäftsaufzeichnungen einzusehen und nach ihrer Aüswahl
Proben zur llntersuchnng gegen Empfängsbestätignug zu
entnehmen.

Die Unternehmer und Leiter von Betrieben , in de new
Käse hergestellt oder verkauft wird , sind verpflichtet , den
Beamten der Polizei und den Sachverständigen Auskunft
über das Verfahren bei Herstellung der Erzeugnisse und
über die zur Verarbeitung gelangenden Stoffe , insbesondere
auch über deren Menge und Herkunft, zu erteilen.

§ 8.
Die Sachverständigen find vorbehaltlich der dienstlichen

Berichterstattung und der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten
verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhält¬
nisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen,
Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und
Verwertung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse za ent¬
halten . Sic sind hierauf zn vereidigen.

§. 3. ; !
Die Landeszentralbehörden oder die von rynen be¬

stimmten Behörden können zur Berücksichtigung der be¬
sonderen Verhältnisse in den verschiedenen Wirtschaftsge¬
bieten Mweichungen von den Höchstpreisen für ihren Be¬
zirk oder Teile ihres Bezirkes anordnen Zu Abweichungen
nach oben ist die Zustimmung des Reichskanzler? er¬
forderlich.

Sie können innerhalb der für die einzelne Käseart fest¬
gesetzten Höchstgrenze besondere Höchstpreise für einzelne
Käsesorten festsehen.

Bei Verschiedenheit der Preise am Orte der landwirt¬
schaftlichen oder gewerblichen Niederlassung oder am Wohn¬
ort des Käufers und des Verkäufers sind die für den Ort
der landwirtschaftlichen ooer gewerblichen Niederlassung
oder den Wohnort des Verkäufers geltenden Preise maß-

8 9.
Die Unternehmer von Betrieben , in denen Käse herge¬

stellt oder verkauft wird , haben einen Abdruck dieser Ver¬
ordnung in ihren Betriebs - und Verkaufsräumen auözu-
hängen.

8 10.
Die Landeszentralbehörden erlassen oie Bestimmung 'n

zur Ausführung dieser Verordnung . Sie können bestimmen,
daß Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten oder urit GeldstrAe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft werden.

8 U.
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif¬

ten dieser Verordnung zulassen.
8 12.

gebend.
8 4.

Die Landeszcntralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
ten Behörden können für den Verkauf durch den Handel Zu¬
schläge zum Großhandelspreise sestsehen. Der Klxinvcrkaufs-
preis (8 1) bleibt hiervon unberührt.

8 5.
Die Herstellung von anderenl Käse als dem, für den inr

8 1 Höchstpreise festgesetzt sind, ist verboten.
Dies gilt nicht süx Kräuterkäse und für Käse nach

Roquefort -Art sowie für Schafkäse aller Art.
Die Landeszentralbehörden können weitere Einschrä'n -̂

kungen der Erzeugung hinsichtlich der Käsesorten und der
Herstellungsmengen der einzelnen Käsesorten tresfln

8 5a.
Der gewerbsmäßige Pöst- und Frachtversand von Käse

durch den Hersteller oder eine von ihm beauftragte Person an
den Verbraucher ist verboten . Die Landeszentralbehörden
oder die von ihnen bestimmten Behörden könnew Ausnah¬
men zulassen.

Mit Gefängnis bis zn sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark wiro bestraft:

1. wer den Vorschriften des 8 5 Abs. 1, 8 5a, 8 7 Abs. 2
oder den nach 8 5 Abs. 3 erlassenen Bestimmungen
zuwiderhandelt;

2. wer der Vorschrift des 8 8 Zuwider Verschwiegenheit
nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung
von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen sich nicht
enthält;

Z. wer den im 8 9 vorgeschriebenen Aushang unterläßt.
Im Falle der Nr . 2 tritt die Verfolgung nur aus An¬

trag des Unternehmers ein.
8 13.

Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren
Unternehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten
unzuverlässig zeigen, die ihnen durch diese Verordnung oder
die dazu erlassenen Bestimmungen auserlegt sind.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig, lieber
die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde
endgültig . Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub.

RnV Ungarton1
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Sinne Veä ©t êHS , betteten » Höchsitzb«ise, bom 'V. mxßi^t
1914 in der Fassung der Bekanntmack unz vom 17 . Dezem¬
ber 1914 (Reicks-Gesetztst. S . 516) in Verbindung mit den
Bekanntmachungenvom 21. Januar 1015 (Reichs-Gesetzbl.
S . 25) und vom 23. September 1915 (ReichS-Gesetzbl.
S . 603).

Die Verordnung, betreffend Einwirkung von Höchst¬
preisen auf laufende Verträge, vom 11. November 1915
(Reichs-vlesetzbl. S . 758) findet aus Verträge über Liese¬
rung von Käse entsprechende Anwendung: die nach 3 2
Abs. 2 Satz 2 dem Verkäufer von Milch und Butter zu¬
stehende Befugnis , das Schiedsgericht anzurufen, steht auch
dem Verkäufer von Käse zu.

8 15.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬

krafttretens dieser Verordnung.

Bekanntmachung
über die Regelung des Betriebs in Karteffeln verarbeitenden
Brennereien im Bctriebsjahr 1916-17. Vom 24. Oktober 1916.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen
zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S .. 401) und der Bekanntmachung über die Errich¬
tung eines Kriegsernährungsamts vom gleichen Tage wird
bestimmt:

8 1
Der Besitzer einer Kartoffeln verarbeitenden Brennerei

ist vcrpflicktct , bis zum 1. November 1916 dem zuständigen
Kommunalderband und gleichzeitig der Spiritus -Zentrale , G.
m . b. H. Berlin W 9, Schellingstraße 14-15, anzuzeigen:

1. ob er feinen Brcnnereibetrieb im Brenncreibetriebsfabr
1916-17 bereits ausgenommen hat oder noch aufnehmm
will;

2. welche Branntweinmenge 90 Hundertteilen des allgemeinen
Durchfchnittsbrandes seiner Brennerei entspricht:

3. welche Kartoffelmenge (in Zentnern ) zur Erledigung der
90 Hundertteile des allgemeinen Durchsckn' ttsbrandes unter
Zugrundelegung von 18 Zentnern Kartoffeln auf ein
Hektoliter Branntwein erforderlich ist:

4. welche Kartoffelmenge — einschließlich der seit Betriebs-
ervffnung auf Brannrwem verarbeiteten Kartoffeln —
an» feiner eigenen Ernte ihm für den Brennereibetrie ''
zur Verfügung steht.

8 2
Wer die im § 1 vorgefchriebene Anzeige nicht rechtzeitig

erstattet , darf im Betriebsjahr 1916-17 Kartoffeln auf Brannt¬
wein nickt verarbeiten . Das gleiche gilt , wenn der B ^ennerei-
betrieb nicht spätestens am 15. November 1916 eröffnet ist.
es fei denn , daß dies infolge behördlicher Anordnungen sowohl
hinsichtlich des Betriebes selbst als auch hinsichtlich der Liüe
rnngspsticht der Kartoffeln eigener Ernte oder infolge anderer,
nicht in der Macht des Brennereibesitzers liegender Umstände
— insbesondere Kohlenmangels , Maschinenschäden, Personal¬
mangels — unmöglich war . Im Falle solcher Unmöglichkeit
kann der Vorsitzende der Reichsbranntweinstelle an ? einen bis
zum 12. November 1916, an ihn oder die Spiritus -Zentrale,
G. m. ü. H. Berlin W 9, Schellingüraße 14-15. zu richtenden
Antrag des Brennereibesitzers die Frist für die Zulässigkeit der
Bktriebseröffnung verlängern.

8 3
Mil Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer vorsätzlich die ihm nach § 1 ob.ugende Anzeige nicht

erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht;

\v \ ,\\ \\ <* _
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%w'fycvftew.
Berlin , ven 24. Oliober 4949.

Der Präsident des Kri e gs er n ächrnn g Sam t«
von Batocki.

J .-Nr . II. 11515 . Diez,  den 25. Oktober 1916.
An die Herren Bürgermeister

in Allendorf , Aull , Becheln, Bergnafsau -Scheuern , Biebrich.
Charlottenberg , Dausenau , Dörsdorf , Eisighofen , Giershaufen.
Hahnstätten , Klingelbach , Kördorf , Langenscheid, Nassau, Nie-
dertiesenbach, Oberneisen , Rcckenroth, Roth , Ruppenrod,
Schaumburg , Scheidt und Zimmerschied.
Betr . Aufräumung der Be - und EulwäfferungS-

gräben.
Tie Erledigung meiner Verfügung vom 1. Oktober l90l,

J .-Rr . 12 419 I. — Kreisblatt Nr . 231 — be!r Anzeige der
Terminbestimmung über Beginn und Beendigung der Rau«
mungsarbeiten bringe ich wiederholt in Erinnerung und er¬
warte nunmehr Bericht binnen längstens 2 Tagen.

Der Land rat.
I . V. :

Schön , Kreisdeputierter.

Veloldnuug über den Verkehr mit Zucker,
im Unterlahnkreise.

Auf Grund der Verordnung des Bündesrats über den
Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr 1916-17 vom 14. Sep¬
tember 1916 — ReichS-Gesetzbl. S . 1032 — wird für den
Unterlahnkreis folgendes angeordnet:

8 1.
Zur Regelung des Verkehrs mit Verbrauch Szucker:,t

eine Kreiszuckerstelleerrichtet, die ihre Geschäftsraumes
im Kreishause in Diez hat.

8 2.
. Die Reichszuckerstelle liefert die Bezugsscheine für

VerbranckSzucker an die Kreiszuckerstelle. die den Zucker von
den ihr zugewiesemn Zuckerfabriken ouffanft und an die
Kleinhändler des Kreises zum Weiterverkauf an di? Ver¬
braucher abgibt.

8 3.
Kleinhändler dürfen Zucker und Kandis nur an Ver¬

braucher ab geben, die sich im Besitz einer Zuckerkarte des
Unterlalmkreises oder eines von der Kreiszuckerstellea„S-
gestellten. Zucker-Bezugsscheinesbefinden. Diese Bestimmung
gilt auch für die Zuckerverkäufer, die ocn Bedarf ftir ihre
Hauswirtschaft in ihrem eignen Geschäft decken.

8 4.
Die Zuckerkarten, die von den Ortspolizeibehörden aus¬

gestellt werden, bestehen aus einer Stammkarte und 12
fortlaufend numerierten Abschnitten. Die einzelnen Ab¬
schnitte dürfen erst zur Einlösung gelangen, nachdem eine
diesbezügliche Bekanntmachung der Kreiszuckerstelle im amt¬
lichen Kreisblatt erfolgt ist. Es wird dann jedesmal be¬
stimmt werden, wieviel Zucker arft den einzelnen Rummer-
abschnitt entfällt.

8 5.
Anspruch aus Ausstellung einer Znckerkarte haben alle

im Kreise wohnhaften, zur bürgerlichen Bevölkerung ge¬
hörenden Personen, sowie Militärpersone' , die außer mili¬
tärischer Verpflegung stehen. Ferner fi-.o für Wachtmann-
schnften und Kriegsgefangene Znckerkarten auszustellen,
wenn die Kriegsgefangenen außerhalb der Gefangenenlager
in landwirtschaftlichen oder indnstriellen Betrieben arbei¬
ten, soweit an einer Arbeitsstelle, einschließlich der Wacht-
mannschaften, weniger als 100 Mann beschäftigt werden.
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Sfrcifyutfcrftelle auf Eintrag auc-geftrüt.
Die Anträge sind, bei den Ortspolizeibehörden anzu¬

bringen und von diesen der Kreiszuckerstelle nach Prüfung
wciterzugeben.

Für Hotels , Gastwirtschaften , Krankenhäuser und ähn¬
liche Anstalten sind die Anträge monatlich unter Angabe
der Zahl der zu versorgenden Personen zu stellen.

Anträge von Konditoreien und Bäckereien müssen An¬
gaben über die in der Zeit vom 1. Januar 191-5° bis
ZI . Dezember 1915 verbrauchten Zuckermengen enthalten
und können für die Dauer des ganzen Wirtschaftsjahres
gestellt werden.

Die Kreiszuckerstelle bestimmt alsdann , welche Zucker¬
mengen zugeteilt werden können. Die Bezugsscheine wer¬
den für die Dauer eines Monats ausgefertiat . Aenderungen
in der Zuteilung können vom Kreisausschuß, bezw. der
Kreiszuckerstelle jederzeit vorgeuommen werden.

8 7-
Tie Weitergabe von Zucker in den in 8 6 genannten

Betrieben an deren Gäste oder Insassen zum sofortigen G"-
nuß darf ohne Zuckerkarten erfolgen.

8 8.
Die Nummerabschnitte sind vom Verkäufer von der

Zuckcrkartc abzutrenncn . Nummeraoichnitte und Bezugs¬
scheine müssen vom Verkäufer sorgfältig verwahrt und bei
der Bestellung von Zucker der Kreiszuckerstelle eingesandt
werden.

Auf Verlangen sind Zuckerkarten und Bezugsscheine
jederzeit der Kreiszuckerstelleeinzusenden.

8 9.
Die Inhaber von Zuckerkarten oder Bezugsscheinen

haben keinen Anspruch aus eine bestinrmte Menge Zucker.
Zuckerkartcn und Zuckerbezugsscheinesind nickt über¬

tragbar : sie werden, wenn sie verloren gehen, nicht ersetzt.
8 10.

Für den Verkauf an die Verbraucher werden folgende
Höchstpreise für Inlands - und Auslandszucker festgesetzt:

Brodraffinade (sog. Hutzucker) für 1 Pfd . 34 Psg .,
Gemahlener Zucker für 1 Pfd . 32 Pfg.
Kristallzucker für 1 Pfd . 32 Pfa.
Viktoria -Kristall für 1 Pfd . 33 Psg.
Viktorra -Kristall für Vs Pfd . 17 Psg.
Würstlrafsinade für 1 Pfd . 34 Psg.
Puderraffinade für 1 Pfk . 36 Pko.
Farbiger Kandis (außer schwarz) für 1 Pfd . 50 Pfg.
Weißer Gaudis für 1 Pid . 55 Pfa.
Schwarzer Cand iS für 1 Pfd . 60 Pfg.

8 11.
Wird Zucker zu anderen Zwecken als zur Versorgung

der in 88 5 und 6 dieser Verordnung angeführten Per
sonen und Betrieben geliefert, so kann der KreisauSschnß
für diese besonderen Fälle andere Preise , als die in 8 10
festgesetzten, bestimmen. :°

8 12.
Kleinhändler , die sich beim Inkrafttreten dieser Ver¬

ordnung noch im Besitz von Zucker befinden, haben die
vorhandenen Mengen bis zum 6. November 1916 der Kreis-
Zuckerstelle anzuzeigen.

8 13.
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu 1000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird be
straft , wer den vorstehenden Anordnungen zuwider handelt.

8 14.
Die Verordnung des Kreisausschusses vom 26. Mai 1916

(Amtl . Kreisblatt Nr . 131) wird hiermit aufgehoben.

lief, - m* rtyrbto,üita tritt
lief ' intg im VrtirtC. Stvcizbtatt in .(Traft,

j Dtez,  den 36 . Oktober 1916.
Der Kreisausschttß des ttntcrlahnkrcises.I . v.

Schön , Kreisdeputierter.
* *

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, vorstehende
Verordnung den in Betracht kommenden Händlern sogleich
bekannt zu"geben und sie besonders darauf hinzuweisen, daß
Zucker ohne Zuckerkarte oder ohne Bezugsschein nicht ab¬
gegeben werden darf.

Wegen der Ausgabe der Zuckerkarten verweise ich aus
meine Verfügung vom 14. Oktober 1916, Krcisblatt Ne. 348.

Diez,  den 26. Oktober 1916.
Der Borfitzen»« de» « reiSausschnfie».

I . V.
Schön.

J .-Nr . II. 11611. Diez,  den 27. Oktober 1916.
An die Herren Bürgermeister

Bett, den Verkehr mit Web-, Wirk- und
Strickwaren.

Die mit Nmdruckversügung vom 20. Oktober 1916, J .-
Nr . II . 11391, geforderte Anzeige über die im Oktober
d. Is . erteilten Bezugsscheine über Stoffe zu OberkleidunL
usw. ist mir o r d n u n g s m ä ß i g ausgefüllt bis f p ä *
testens zum 3. November  d . Is . einzüreichen.

Eventl . ist Fehlanzeige zu erstatten.
Der angesetzte Termin ist genau einzu-

halten.  l
Der « orfitzende de» « rei»an»sK«fie».

I . B.
Schön,  Kreisdeputierter.

I. 9890. Diez,  den 28. Oktober 1916.
'An die Herren Bürgermeister

Ich erinnere mit Frist von 2 Tagen an die Wieder?!,:-
sendung der Ortslisien über die Ernleflachenerhebung.

Der K- ni- l. Land rat:
I . V. :

Z i m m e r m a n n.

Nichtamtlicher Teil.
Inländischer Kattstickstoff.
Bestellungen für Lieferung im Herbst und Frühjahr

1917 werden zu den gesetzlichen Höchstpreise!: entgegen-
genommen. Die Bestellungen sind an die Herren Bür¬
germeister zu richten.

Diez,  den 27. Oktober 1916.
Kaufmännische Gtschäfts- elle des Kreisansschuffes

des Uuterlahnkreises zn Diez.

Bekanntmachung.
Tic Ausstellung von Bezugsscheinen zum Erwerb von

Bekleidungsstücken und Stoffen hierzu, findet von heut?
ab nur noch Mittwochs  nachmittags von 2 bis 4 Uhr
statt.

Freiendiez,  den 27. Oktober 1916.
Der Bürgermeister.

Künzler.

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad CmS.
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